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nehmen seine Tätigkeit auf diese Weise aus, so können die 
Gewinne des Unternehmens im anderen Staat besteuert 
werden, jedoch nur insoweit, als sie der Betriebstätte 
zugerechnet werden können.

2. Übt ein Unternehmen eines Vertragstaates seine Tätigkeit 
im anderen Vertragstaat durch eine dort gelegene Betrieb
stätte aus, so werden vorbehaltlich des Absatzes 3 in jedem 
Vertragstaat der Betriebstätte die Gewinne zugerechnet, 
die sie hätte erzielen können, wenn sie eine gleiche oder 
ähnliche Tätigkeit unter gleichen oder ähnlichen Bedin
gungen als selbständiges Unternehmen ausgeübt hätte und 
im Verkehr mit dem Unternehmen, dessen Betriebstätte 
sie ist, völlig unabhängig gewesen wäre.

3. Bei der Ermittlung der Gewinne einer Betriebstätte 
werden die für diese Betriebstätte entstandenen Aufwen
dungen, einschließlich der Geschäftsführungs- und allge
meinen Verwaltungskosten, zum Abzug zugelassen, gleich
gültig ob sie in dem Staat, in dem die Betriebstätte liegt, 
oder anderswo entstanden sind.

4. Soweit es in einem Vertragstaat üblich ist, die einer 
Betriebstätte zuzurechnenden Gewinne durch Aufteilung 
der Gesamtgewinne des Unternehmens auf seine einzelnen 
Teile zu ermitteln, schließt Absatz 2 nicht aus, daß dieser 
Vertragstaat die zu besteuernden Gewinne nach der 
üblichen Aufteilung ermittelt; die gewählte Gewinnauf
teilung muß jedoch derart sein, daß das Ergebnis mit den 
Grundsätzen dieses Artikels übereinstimmt.

5. Aufgrund des bloßen Einkaufs von Gütern oder Waren für 
das Unternehmen wird einer Betriebstätte kein Gewinn 
zugerechnet.

6. Bei der Anwendung der vorstehenden Absätze sind die der 
Betriebstätte zuzurechnenden Gewinne jedes Jahr auf die
selbe Art zu ermitteln, es sei denn, daß ausreichende 
Gründe dafür bestehen, anders zu verfahren.

7. Gehören zu den Gewinnen Einkünfte, die in anderen Arti
keln dieses Abkommens behandelt werden, so werden die 
Bestimmungen jener Artikel durch die Bestimmungen 
dieses Artikels nicht berührt.

Artikel 8 
Seeschiffahrt und Luftfahrt

1. Gewinne aus dem Betrieb von Seeschiffen oder Luftfahr
zeugen im internationalen Verkehr können nur in dem 
Vertragstaat besteuert werden, in dem sich der Ort der 
tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens befindet.

2. Ungeachtet der Bestimmungen von Absatz 1 können Ge
winne aus dem Betrieb von Seeschiffen im internationalen 
Verkehr in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem die 
Schiffe betrieben werden; aber die so erhobene Steuer darf 
50 % der Steuer, die sonst nach dem innerstaatlichen Recht 
dieses Staates erhoben wird, nicht überschreiten.

3. Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Gewinne aus der 
Beteiligung eines solchen Unternehmens, das sich mit dem 
Betrieb von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen im interna
tionalen Verkehr beschäftigt, an einem Pool, einer 
Betriebsgemeinschaft oder einer internationalen Betriebs
stelle.

4. Befindet sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung 
eines Unternehmens der Seeschiffahrt an Bord eines 
Schiffes, so gilt er als in dem Vertragstaat gelegen, in dem 
der Heimathafen des Schiffes liegt oder, wenn kein 
Heimathafen vorhanden ist, in dem Vertragstaat, in dem 
die Person ansässig ist, die das Schiff betreibt.

5. Absatz 1 gilt auch für Gewinne, die von ständigen Vertre
tungen der Luftverkehrsunternehmen eines Vertrag
staates im anderen Vertragstaat erzielt werden.

6. Die Bestimmungen dieses Artikels berühren nicht die 
Einkommensteuerbefreiung in .Sri Lanka für Gewinne aus 
dem Schiffstransport von solchen Waren, die nach 
Sri Lanka ausschließlich zur Zwischenlagerung gebracht

wurden oder die Gewinne, die nach dem Steuergesetz 
Nr. 28 von 1979, Abschnitt 15 (s), von der Einkommen
steuer befreit sind.

Artikel 9 
Verbundene Unternehmen

1. Wenn
a) ein Unternehmen eines Vertragstaates unmittelbar oder 

mittelbar an der Geschäftsleitung, der Kontrolle oder 
dem Kapital eines Unternehmens des anderen Vertrag
staates beteiligt ist
oder

b) dieselben Personen unmittelbar oder mittelbar an der 
Geschäftsleitung, der Kontrolle oder dem Kapital eines 
Unternehmens des anderen Vertragstaates beteiligt 
sind,

und in diesen Fällen die beiden Unternehmen in ihren 
kaufmännischen oder finanziellen Beziehungen ah ver
einbarte oder auferlegte Bedingungen gebunden sind, die 
von denen abweichen, die unabhängige Unternehmen mit
einander vereinbaren würden, so dürfen die Gewinne, die 
eines der Unternehmen ohne diese Bedingungen erzielt 
hätte, wegen dieser Bedingungen aber nicht erzielt hat, 
den Gewinnen dieses Unternehmens zugerechnet und ent
sprechend besteuert werden.

2. Werden in einem Vertragstaat den Gewinnen eines Unter
nehmens dieses Staates Gewinne zugerechnet und entspre
chend besteuert, mit denen ein Unternehmen des anderen 
Vertragstaates in diesem Staat besteuert worden ist, und 
handelt es sich bei den zugerechneten Gewinnen um 
solche, die das Unternehmen des erstgenannten Staates 
erzielt hätte, wenn die zwischen den beiden Unternehmen 
vereinbarten Bedingungen die gleichen gewesen wären, 
die unabhängige Unternehmen miteinander vereinbaren 
würden, so nimmt der andere Staat eine entsprechende 
Änderung der dort von diesen Gewinnen erhobenen 
Steuer vor. Bei dieser Änderung sind die übrigen Bestim
mungen dieses Abkommens zu berücksichtigen; erforder
lichenfalls werden die zuständigen Behörden der Vertrag
staaten einander konsultieren.

Artikel 10
Dividenden

1. Dividenden, die eine in einem Vertragstaat ansässige Ge
sellschaft an eine im anderen Vertragstaat ansässige Per
son zahlt, können im anderen Staat besteuert werden.

2. Diese Dividenden können jedoch auch in dem Vertragstaat, 
in dem die die Dividenden zahlende Gesellschaft ansässig 
ist, nach dem Recht dieses Staates besteuert werden; die 
so erhobene Steuer darf jedoch 15 % des Bruttobetrages 
der Dividenden nicht übersteigen.

3. Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck „Dividenden“ 
bedeutet Einkünfte aus Aktien, Bergwerksaktien, Grunder
aktien oder anderen Rechten, ausgenommen Forderun
gen, mit Gewinnbeteiligung sowie aus sonstigen Gesell
schaftsanteilen stammende Einkünfte, die nach dem Recht 
des Staates, in dem die ausschüttende Gesellschaft an
sässig ist, den Einkünften aus Aktien steuerlich gleichge
stellt sind.

4. Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in 
einem Vertragstaat ansässige Nutzungsberechtigte im an
deren Vertragstaat, in dem die die Dividenden zahlende 
Gesellschaft ansässig ist, eine gewerbliche Tätigkeit durch 
eine dort gelegene Betriebstätte oder eine selbständige 
Arbeit durch eine dort gelegene feste Einrichtung ausübt 
und die Beteiligung, für die die Dividenden gezahlt wer
den, tatsächlich zu dieser Betriebstätte oder festen Einrich
tung gehört. In diesem Fall ist Artikel 7 beziehungsweise 
Artikel 14 anzuwenden.

5. Bezieht eine in einem Vertragstaat ansässige Gesellschaft 
Gewinne oder Einkünfte aus dem anderen Vertragstaat, so 
darf dieser andere Staat weder die von der Gesellschaft


